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Marzona Stiftung Neue Saalecker Werkstätten 

Sanierung und Umnutzung der Saalecker Werkstätten zur Durchführung der StipendiatInnenpro-

gramme der „dieDAS-Design Akademie Saaleck“ 

Planungsleistungen nach § 55 HOAI (Technische Ausrüstung der AG 1, 2, 3 und 7) für den  

3. BA - Architektenhaus, Infinity Bridge und Gartenanlage 

 

 

 
 
 
 
Verbindliches Angebot  
für Honorare und sonstige auftragsbezogene Kosten 
 
 
Einreichungsfrist:   06.12.2024 – 11.00 Uhr 

 
 
 
 
Einreichungsort:  ausschl. elektronisch über eVergabeplattform 
 
 

 

 

 

Bieter:  Name:        

          

  Anschrift:       

          

  E-Mail:        

  Tel. / Fax:       

 
 
 
 
 
 
 
Nebenangebote:   nicht zugelassen 
 
 
 
 
Bindefrist:     07.03.2025 
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Fachplanung – Technische Anlagen  Leistungsbereich § 55 HOAI  

Geplante Positionen im Zuschlagskriterium  

Preis/ Kosten 
Angebot 

 

• Pos. XX.01.01  
 

Honorar für Grundleistungen LPH 1 bis 4 Leistungsbe-
reich § 55 HOAI, unter Berücksichtigung der §§ 6 Abs. 1 
sowie 11 Abs. 2 HOAI auf Grundlage der vorgegebenen 
anrechenbaren Kosten: 
 
 

- anrechenbare Kosten  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die vergleichende Wer-
tung der Angebote!): 
 

 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone  

(für Wertung) 

Auskömmlich-

keitsschwelle  

für Honorarsatz 

 

anrechenbare 

Kosten (netto) 

410 II Mindestsatz 67.226,89 € 

420 II Mindestsatz 239.495,80 € 

430 II Mindestsatz 12.605,04 € 

470 II Mindestsatz 5.000,00 € 
 

 

24.427,68 € netto                
(Auskömmlichkeitsschwelle, Vergütungsobergrenze)  
 

 

 

Mindestsatz § 55 HOAI abzgl.         %  
 

 

 

 

 

 

Erläuterung zur individualvertraglichen Vereinbarung 

in dieser Position: 

Für die vollumfänglich geplante Beauftragung der 

LPH 1 bis 4 im Sinne § 55 (1) HOAI wurde das 

Grundhonorar nach Honorartafel § 56 HOAI sowie 

den Vorgaben zu Honorarzone und –satz ermittelt.  

Dieses ermittelte Honorar wird in diesem Vorhaben 

als Auskömmlichkeitsschwelle und zugleich als ver-

gütungsfähige Obergrenze angesehen (individual-

vertragliche Vereinbarung), um die abgeforderten 

Grundleistungen in gefordertem Inhalt, Umfang und 

Qualität unter leistungs- und wirtschaftlichkeitsbezo-

genen Gesichtspunkten qualitativ zu sichern.  
 

 

• Pos. XX.01.02 OPTION 
 

Honorar für Grundleistungen LPH 5 und 6 Leistungsbe-
reich § 55 HOAI, unter Berücksichtigung der §§ 6 Abs. 1 
sowie 11 Abs. 2 HOAI auf Grundlage der vorgegebenen 
anrechenbaren Kosten: 
 
 

- anrechenbare Kosten  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die vergleichende Wer-
tung der Angebote!): 
 

 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone  

(für Wertung) 

Auskömmlich-

keitsschwelle  

für Honorarsatz 

 

anrechenbare 

Kosten (netto) 

410 II Mindestsatz 67.226,89 € 

420 II Mindestsatz 239.495,80 € 

430 II Mindestsatz 12.605,04 € 

470 II Mindestsatz 5.000,00 € 

 

 

23.613,41 € netto                         
(Auskömmlichkeitsschwelle, Vergütungsobergrenze) 

 

 

 

Mindestsatz § 55 HOAI abzgl.         %  
 

 

 

 

 

Erläuterung zur individualvertraglichen Vereinbarung 

in dieser Position: 

Für die vollumfänglich geplante Beauftragung der 

LPH 5  und 6 im Sinne § 55 (1) HOAI wurde das 

Grundhonorar nach Honorartafel § 56 HOAI sowie 

den Vorgaben zu Honorarzone und –satz ermittelt.  

Dieses ermittelte Honorar wird in diesem Vorhaben 

als Auskömmlichkeitsschwelle und zugleich als ver-

gütungsfähige Obergrenze angesehen (individual-

vertragliche Vereinbarung), um die abgeforderten 

Grundleistungen in gefordertem Inhalt, Umfang und 

Qualität unter leistungs- und wirtschaftlichkeitsbezo-

genen Gesichtspunkten qualitativ zu sichern.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sanierung und Umnutzung der Saalecker Werkstätten zur Durchführung der StipendiatInnenprogramme der „dieDAS-Design Akademie Saaleck“ 

Planungsleistungen nach § 55 HOAI (Technische Ausrüstung der AG 1,2,3 und 7)  

3. BA - Architektenhaus, Infinity Bridge und Gartenanlage 

● Entwurf Kostenangebot ●                                                                                                                                                                   Seite 3 von 3 

 

Geplante Positionen im Zuschlagskriterium  

Preis/ Kosten 
Angebot 

 

• Pos. XX.01.03 OPTION 
 

Honorar für Grundleistungen LPH 7 und 8 Leistungsbe-
reich § 55 HOAI, unter Berücksichtigung der §§ 6 Abs. 1 
sowie 11 Abs. 2 HOAI auf Grundlage der vorgegebenen 
anrechenbaren Kosten: 
 
 

- anrechenbare Kosten  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die vergleichende Wer-
tung der Angebote!): 
 

 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone  

(für Wertung) 

Auskömmlich-

keitsschwelle  

für Honorarsatz 

 

anrechenbare 

Kosten (netto) 

410 II Mindestsatz 67.226,89 € 

420 II Mindestsatz 239.495,80 € 

430 II Mindestsatz 12.605,04 € 

470 II Mindestsatz 5.000,00 € 
 

 

32.570,23 € netto                         
(Auskömmlichkeitsschwelle, Vergütungsobergrenze) 

 

 

 

Mindestsatz § 55 HOAI abzgl.         %  
 

 

 

 

 

Erläuterung zur individualvertraglichen Vereinbarung 

in dieser Position: 

Für die vollumfänglich geplante Beauftragung der 

LPH 7 und 8 im Sinne § 55 (1) HOAI wurde das 

Grundhonorar nach Honorartafel § 56 HOAI sowie 

den Vorgaben zu Honorarzone und –satz ermittelt.  

Dieses ermittelte Honorar wird in diesem Vorhaben 

als Auskömmlichkeitsschwelle und zugleich als ver-

gütungsfähige Obergrenze angesehen (individual-

vertragliche Vereinbarung), um die abgeforderten 

Grundleistungen in gefordertem Inhalt, Umfang und 

Qualität unter leistungs- und wirtschaftlichkeitsbezo-

genen Gesichtspunkten qualitativ zu sichern.  

 

• n.n. 
 

• n.n. 
 

 
 
 

Wertungsmatrix zum verbindlichen Kostenangebot: 
Das eingereichte Kostenangebot wird als Zuschlagskriterium 0X (Preis/ Kosten) innerhalb der Zuschlagskri-

terien mit einem Anteil von XX % von der Gesamtwertung berücksichtigt. 

Zur Wertung des Zuschlagskriteriums 0X wird entsprechend der eingereichten Honorarangebote für die ab-

gefragten Leistungen eine Honorarzusammenstellung durch die Vergabestelle durchgeführt. 

Das Honorarangebot mit dem niedrigsten Honorar erhält XX Punkte. 

1 Punkt erhält ein Angebot wenn die Honorarsumme 50 % über dem günstigsten Angebot und 

noch darüber liegt. 

Die Punktewertung für dazwischenliegende Honorarsummen erfolgt über lineare Interpolation. 


